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SCHREIBEN DES JUDEN HEINRICH LOEW AN DEN LANDVOGT[ BEAT JAKOB II.

ZURLAUBEN] SOWIE DIE OBERAMTSLEUTEDES THURGAUS

"Ewer gnadten . . . Mögend vorzustellen nicht umbhin , was gstalten mich Jüngst

verwichener Sontag au ff requirieren eines Churbayrischen Commissario [Michael

W i d m a n] zu mameren [Mammern] arrestiren lassen auch anher Kommen, ist

denselben wohlbewust , nun habe weitleüffig von dess commisario bedienten
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vemohmen , dass solche Verhafft umb willen meines gewesenen principallen La¬

zari Günzburg er  s geschehen thuet , auch sich der Churbayrische

Commissarius . . . bey Euwer gn . interponiert mich nacher mönchen [München ] zu

lifferen , undt allein ex causa willen mein principal Lazarus Günzburger in

deme verwichenen 95 . Jahr den 25 . Dezember von einer unbekandten manspersohn

[Simon E b e r l e] in beysein des kayserlichen Zollers [Johann Kaspar

R o h r e r ] zu Kriegshabern , dess Lazari bruder David und dessen sohn abre-

ham, auch seiner Lazari frauw undt miner Einige perl undt praetiosen [ - die

in der Hofkapelle zu München gestohlen wurden - ] verpitschirt zuhanden geno-
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men . Ein gelt daruff geschossen wie dan die beylag A den Verlauff des damahl

beschehnen Tractat das mehr aussagt , mich allein zu constituieren undt bricht

einzuzihen.

Nun bin ich niehmahlen von Keiner gnad . Herrschafft zu einer Stellung oder

aussage begehrt worden , sonsten ich die warheit an tag gegeben , willen aber

der Churbayrische Commissarius mich als ein ubelthäter angegriffen , da mich

alle die Sachen nichts tangieren noch im geringsten nicht berühren.

Primo ich bey meinem gewessenen principal Lazarus Günzburger nichts als ein

bedienter umb minen lidlohn gedientt , welches mit villem zu Erwisen.

2 . ich von denen Sachen nichts ein oder verkauftt auch mines principalen vill-

feltig geschlossene Contracten nichts angehen.

3 . habe keinen gewin noch schaden dabey gehabt , noch einer probieren wolte
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das ich dabey einig utille haben.

4 . Undt ob wider verhoffen min principal gefahrlichkeit im . . . Verkauff ge-

spühret er mich nicht wurde haben wissen lassen . Er hette dan mit eigner nach-

denkeyt was ersehen : wird Ein Herr sinem Kitecht sine gheimbnus nicht entdecken

wirdt.

5 . ich gantz unschuldig an keinem orth weder in Bayern noch wöniger in Kay-

serlichem [ Gebiet ] einiges delictum begangen , noch Ein mensch Korn der was auff

mich probier , sonder an Jedem orth wo ich serviert treuw und redlich verhal¬

ten . Zu dem auch mein principal nicht in Bayern Körnen, sonder das factum und

der Contract zu Kriegshabern im Kayserlichen geschehen , vill wöniger ich mein

lebtag nicht zu mönchen gewessen.

5 . [ 1] Bin ich nieJimahlen flüchtig worden des Commissari . . . vorgeben nach,

sotider zu probirn , das 8 Tag vor desseyi , da undt bevor min principal zu augs-

p [urg ] arrestiert worden mich nacher Nürnberg und Fürth gesendet

alda schuldeyi vor Jhyie eiyizufordern , bey miyier nachhauskunfft alwo er Lazarus

schon in arrest war , sein frauw und dessen Lazari schwoger mich nacher Jnsprugg
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gsendt , vor ihnen min principalen zu supplioieren . Alwo ich auch öffentlich

8 tag gewessen . Nachgendts aber wie vernokmen das mines principalen Weib ab-

gereiset undt keine Haushalt mehr , auch ersehen das min principal wie wohlen

das factum im Kayserlichen geschehen danoch von der richsstatt augsp [urg]

nacher mönchen geliffert worden , ich mir gedanken gemacht ob zwar bey Chur¬

bayern und dero Räth kein gut recht , allein willen diselbig cläger und rich-

ter , mich anderwerths hinbegeben , damit wie aniezo beschehen , mit den clägem

mein sach auszuführen : Zu deme Ein Jahr Ein endtschafft undt ich ein lediger

mensch hoffentlich zu reisen nicht gewehrt sin , willen aber . . . in allem un¬

schuldig , welches mit gott und der weldt bezoigeyi werdte , dennoch zu schimpf

schänden und schaden kommen, als thue . . . protestiern vor allen cösten undt

schaden schimpff undt moral . Undt will mit minem dahisigen rechtmässigen hab

. . . , wo selbigs herkommet , auch neben einer zu hoff habenden bürg per 1000

ducati das recht verbürgen , welches rechts wegen dem Churbayrischen Commissa-

rio min cläger 4 facht zu verbürgen obligt . Also . . . mit dero . . . anerbitung

all das Jenig was mir auf min principal bewust an tag zu geben undt bey nit

verhafftung als einen Jung mensch zu erkennendes jurament ablegen , auch hof¬

fentlich min principal ein aussage nicht beneinen wirdt , sonder etwan theils

mit siner übereinstimmen möcht , undt hernach mine gering person nicht benöh-

tigt sein.

Sollchem nach gelanget an Eüwer Gn. . . . [mein ] flehen undt bitten bey so wa¬

ren obangeführten erwislichen puncten , dieselbe geruhe . . . dem bayrischen

commissario . . . die Stellung keineswegs nachzugeben , sondern in dero juris-

diction zu Montueniren undt rechtsprechen nach befindenter dingen mich zu

straffen oder loslassen , anbey den Churbayrischen commissario dahin gnädig

anhalten , eine nahmhaffte caution zu praestiren , damit mir als der Sachen

gantz unschuldiger mensch das recht ertheilt werden möchte " .

"Be.yla .gg oJULeAg&6chAf ^ t &n von deA RegteAung Zuo München [Ho[AatA-

pAÖAtdent , KanzleA and Räte . deA KuÂ ÜAAtentumA BayeAn?] betA-e.He .nde. den Jad
HeAman [Hetnntch Löw] "

1 ) s . AH 52/10

Kopie , gleiche Schrift wie AH 52/10 . Mit Dorsualnotiz.
AH 52 , 145 - 147 - Blatt 147 r  leer
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